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Redaktionelle Hinweise 
 

Grundsätzlich werden in diesem Bericht zum besseren Verständnis für die zitierten Rechtsquellen 

die jeweils zum Zeitpunkt der Abfassung des Prüfungsberichts gültigen Fassungen im Abkürzungs-

verzeichnis oder in den Fußnoten genannt.  

 

Soweit im Bericht nicht anders angegeben, wurden bei der Prüfung die im jeweiligen Prüfungs-

zeitraum oder zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen geltenden, mithin ggf. frühere als die im 

Abkürzungsverzeichnis genannten Fassungen, zugrunde gelegt. Wesentliche Abweichungen  

zwischen den bei der Prüfung angewandten und den zum Zeitpunkt der Berichtsausfertigung 

geltenden Versionsständen, soweit diese für die Beurteilung von Bedeutung sind, werden im Be-

richt erläutert.  

 

Im Allgemeinen wird für die Darstellung der Tabellen und Zahlen das Tabellenkalkulationspro-

gramm Microsoft Excel verwendet. Der Übersichtlichkeit halber sind abweichend von der Darstel-

lung in Schlussberichten auf der örtlichen Ebene die Beträge im Bericht auf Basis von Tausend, 

Millionen oder Milliarden angegeben. Hieraus können Rundungsabweichungen resultieren. Im 

Weiteren sind die Beträge ohne Rücksicht auf die Endsumme gerundet. Das Ergebnis der Summen 

einzelner Zahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen. 

 

Zur besseren Lesbarkeit wurde im Bericht grundsätzlich darauf verzichtet, geschlechtsspezifische 

Bezeichnungen zu verwenden. Mit dem männlichen Begriff sind sowohl das weibliche, das männ-

liche und das dritte Geschlecht (divers) gemeint. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

a. F. alte Fassung 

Art. Artikel 

Doppik Doppelte Buchführung in Kommunen  

ERP(-Verfahren) Enterprise-Resource-Planning (DV-Verfahren zur Steuerung des 

Rechnungswesens und wesentlicher Geschäftsprozesse eines Un-

ternehmens bzw. einer Gebietskörperschaft) 

e. V. eingetragener Verein 

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 2. April 2006 

(GVBl. I. S. 235), zuletzt geändert durch Verordnung vom  

30. Juli 2021 (GVBl. S. 498) 

GemKVO Gemeindekassenverordnung vom 27. Dezember 2011 (GVBl. I  

S. 830, berichtigt GVBl. I 2012, S. 19), zuletzt geändert durch  

Art. 2 der Verordnung vom 7. Dezember 2016 (GVBl. S. 254) 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GoB Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen 

HFAG Hessisches Finanzausgleichsgesetz vom 23. Juli 2015 (GVBl.  

S. 298), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom  

28. April 2021 (GVBl. S. 229) 

HGB Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, zuletzt geändert durch 

Art. 3 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) 

HGO Hessische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch 

Art. 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) 

HMdIS Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 

Hj. Haushaltsjahr 

HVTG Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz  

IDR Institut der Rechnungsprüfer e. V., Köln 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer e. V., Düsseldorf 

IKS Internes Kontrollsystem 

IT Informationstechnik 

JA Jahresabschluss 

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/1mfa/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=50&fromdoctodoc=yes&doc.id=VB-HE-GVBlI2011830&doc.part=D&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html#docid:7402401,0
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html#docid:7402401,0
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KAG Gesetz über kommunale Abgaben in der Fassung vom  

24. März 2013 (GVBl. 2013, S. 134, zuletzt geändert durch  

Art. 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) 

Kap. Kapitel 

KVKR Kommunaler Verwaltungskontenrahmen 

newsystem Infoma newsystem (ERP-Verfahren für das Haushalts- und Finanz-

wesen, die Steuer- und Abgabenverwaltung sowie weiterer kom-

munaler Fachanwendungen der Axians Infoma GmbH, Ulm) 

Nr. Nummer 

n. F. neue Fassung 

Pos. Position 

PS Prüfungsstandards 

StAnz. Staatsanzeiger für das Land Hessen 

TÜVIT TÜV Informationstechnik GmbH, Essen (von Organisationen und 

Behörden für die Bereiche IT-Sicherheit und IT-Qualität akkredi-

tierte unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle für IT-Produkte, 

-Systeme und -Prozesse sowie IT-Infrastruktur) 

Tz. Textziffer 

ÜPKK(G) (Gesetz über die) Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaf-

ten (Abteilung des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs) 

WP Wirtschaftsprüfer / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

v. H. von Hundert 

VOB(/B) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (Teil B)  

VV Verwaltungsvorschrift(en) 

z. B. zum Beispiel 

Ziff. Ziffer 
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1 Rechtliche Grundlagen, Prüfungsauftrag 

Nach den Vorschriften des § 112 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde 

Ehringshausen für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss, bestehend aus 

der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang 

sowie dem Rechenschaftsbericht aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach § 112 Abs. 5 HGO 

durch den Gemeindevorstand grundsätzlich bis zum 30. April des Folgejahres aufzustellen und im 

Anschluss daran dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorzulegen.  

 

Der Gemeindevorstand hat aufgrund der Bestimmungen des § 113 HGO nach Abschluss der Prü-

fung durch das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Rech-

nungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 

 

Die Gemeindevertretung (nachfolgend auch Vertretungskörperschaft) hat gemäß § 114 Abs. 1 

HGO über den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss bis spätestens  

31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zu beschließen und zugleich 

über die Entlastung des Gemeindevorstandes zu entscheiden. 

 

Der Abteilung Revision des Lahn-Dill-Kreises obliegt als zuständigem Rechnungsprüfungsamt im 

Sinne des § 129 HGO gemäß §§ 128 und 131 Abs. 1 HGO die Prüfung des Jahresabschlusses der 

Gemeinde Ehringshausen zum 31. Dezember 2021.  

 

Über Gegenstand, Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung berichten wir mit diesem 

Schlussbericht, der unter Berücksichtigung der Prüfungsleitlinie „Leitlinien für die Berichterstat-

tung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ (IDR L 260) des Institutes der Rechnungsprüfer e. V. 

(IDR) und ergänzend des Prüfungsstandards (PS) 450 n. F. des Instituts der Wirtschaftsprüfer e. V. 

(IDW) erstellt wurde. Darüber hinaus wurden die weiteren einschlägigen Prüfungsleitlinien des 

Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) beachtet. 
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2 Grundsätzliche Feststellungen 

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Gemeinde 

Die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde im Jahresabschluss und im Rechen-

schaftsbericht ist durch das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen einer Stellungnahme zu beurtei-

len. Dabei ist darzulegen, dass der Rechenschaftsbericht entsprechend § 51 GemHVO mit dem 

Jahresabschluss in Einklang steht und die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von 

der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken. Zudem haben wir 

darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde zu-

treffend dargestellt sind. 

2.1.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft und Lage der Gemeinde 

Im Jahresabschluss sowie im Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021 wurden nach unse-

rer Auffassung folgende Kernaussagen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft und zur Lage der 

Gemeinde Ehringshausen getroffen: 

 

A. Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in 

Höhe von 865.648,82 € ab. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe 

von 462.982,22 € ab. 
 

B. Auch das Jahr 2021 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Die Haushaltsplanung gestaltete 

sich entsprechend schwierig. Gerade im Bereich der Erträge und hier in erster Linie bei den  

Steuererträgen war entsprechende Vorsicht geboten. Pandemiebedingt wurden die Ansätze der 

Gewerbesteuer, Leistungsentgelte aus Kinderbetreuung, Einnahmen Hallenbad, Einnahmen für 

die Benutzung sonstiger öffentlicher Einrichtungen heruntergefahren.  Die geplanten Ansätze 

konnten im Laufe des Jahres größtenteils generiert werden. Die Steuererträge aus dem Gemein-

deanteil aus der Einkommensteuer konnten sogar um 300.000,00 € übertroffen werden.  
 

C. Die ursprüngliche Planung sah einen Fehlbetrag in Höhe von 202.000,00 € im ordentlichen 

Ergebnis vor. Durch die vorsichtige Planung bei den Erträgen und der Einsparungen im Aufwand 

konnte der geplante Fehlbetrag in einen Überschuss zum 31. Dezember 2021 gedreht werden. 

 

D. Im Vergleich zur Planung fallen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um rund  

400.000,00 € niedriger aus. Grund hierfür ist im Wesentlichen eine für dieses Jahr geplante Inves-

titionszuweisung in Höhe von 1.000.000,00 € für den Neubau der Kita Rathausstraße / Zehnetfrei. 

Aufgrund von diversen Verzögerungen im Zuschussverfahren wie auch im späteren Bauantrags-

verfahren konnte mit dem Projekt erst Ende 2021 begonnen werden.  
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E. Aus dem Vorjahr wurden Haushaltsreste in Höhe von 2,8 Mio. € nach 2021 übertragen. Dieser 

Wert wird nun nochmals übertroffen. Insgesamt werden Haushaltsreste von 4,6 Mio. € nach 2022 
übertragen.  

 

F. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 beläuft sich der Finanzmittelfluss aus Finanzierungs-

tätigkeit auf -187.525,83 €. Ursprünglich geplant war ein positiver Saldo von 250.000,00 €.  
 

G. Wie auch im Vorjahr wurde eine Kreditaufnahme geplant (500.000,00 €), die nicht in Anspruch 

genommen werden musste.  

 

H. Der Bestand der liquiden Mittel beträgt zum 31. Dezember 2021 = 7.080.173,39 €. 

 

I. Die in den vergangenen Jahren aufgebaute Liquidität führt dazu, dass die Gemeinde auch 2021 

sogenannte Verwahrentgelte an Banken zahlt, also letztendlich mit Negativzinsen belastet wird. 

Alleine im Jahr 2021 beliefen sich diese Kosten auf über 20.000,00 €.  
 

Stellungnahme: 
Die Aussagen im Rechenschaftsbericht geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung 
des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und der Lage der Gemeinde im Betrachtungszeit-
raum wieder. 

2.1.2 Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken 
von besonderer Bedeutung 

Der Rechenschaftsbericht enthält nach unserer Auffassung folgende Kernaussagen zur künfti-

gen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung für die 

Gemeinde Ehringshausen: 

 

A. Als besonderes Geschäftsrisiko können Schwankungen bei den Erträgen aus der Gewerbe-

steuer, dem Anteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen angesehen werden. 

Es besteht ein Risiko, da diese Erträge stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem 

Konjunkturverlauf bestimmt werden. Besteht bei der Gewerbesteuer für die Gemeinde noch 

durch die Festlegung des Hebesatzes eine geringe Eingriffsmöglichkeit, so hat sie auf die Gemein-

deanteile an den Verbundsteuern (Einkommensteuer / Umsatzsteuer) keinerlei direkte Eingriffs-

möglichkeit mehr. 

 

B. Ein kommunalspezifisches Risiko besteht für die Gemeinde Ehringshausen derzeit in der Ent-

wicklung des Baugebiets Zehnetfrei. In diesem sollen in insgesamt drei Bauabschnitten in den 

nächsten Jahren auf einer Fläche von über 8 ha insgesamt rund 100 Bauplätze entstehen. Die 

Gemeinde Ehringshausen muss für die Erschließung des Baugebiets mit erheblichen Summen in 

Vorleistung treten.  
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C. Weiterhin wird für die Gemeinde Ehringshausen in den nächsten 20 Jahren eine annähernd 

gleichbleibende Bevölkerungszahl vorausgesagt. Gleichzeitig ist jedoch festzustellen, dass sich die 

Altersstruktur in der Bevölkerung deutlich verändern wird. Daher wird es vor allem darauf ankom-

men, durch eine gute Infrastruktur Anreize für junge Familien zu schaffen, sich in der Gemeinde 

anzusiedeln. 

 

D. Der für 2020 geplante Neubau einer weiteren Kindertagesstätte mit fünf Gruppen musste auf-

grund von Verzögerungen bei der Genehmigung von Fördermitteln wie auch bei der Umlegung 

des Baulands und der eigentlichen Bauplanung auf die folgenden Jahre verschoben werden. Ein 

möglichst zeitnaher Neubau ist erforderlich um bereits bestehende Ansprüche zu erfüllen und 

gleichzeitig den erhofften Zuzug von jungen Familien durch Schaffung von Bauplätzen (ca. 80) 

Rechnung zu tragen. 

 

E. Die Gemeinde Ehringshausen ist im August 2012 mit allen neun Ortsteilen als Förderschwer-

punkt in das hessische Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen worden. Sie ist die erste Ge-

meinde im Lahn-Dill-Kreis, die ein „integriertes kommunales Entwicklungskonzept“ (IKEK) erar-
beitet hat.  

 

F. In Sachen „Leerstandsmanagement“ wird es eine Herausforderung der nächsten Jahre sein, 

vorhandenen und zu erwartenden Leerständen gewerblicher und zu Wohnzwecken genutzter 

Immobilien insbesondere in den Ortskernen entgegenzuwirken. Hierfür wurden im Rahmen der 

Dorfentwicklung (2012 - 2021) erste Konzepte und Ideen entwickelt. Erfreulicherweise ist be-

dingt durch die anhaltende Niedrigzinsphase zu beobachten, dass auch ältere Objekte in den 

Ortskernen relativ schnell Käufer finden. Das stellt aber nur eine Momentaufnahme dar und er-

setzt nicht die Erarbeitung eigener Konzepte. 

 

G. Haushaltsjahr 2022 

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 plant mit folgenden Eckdaten: 

          Haushaltsansatz 

Ordentliche Erträge 20.457.000,00 € 

Ordentliche Aufwendungen 20.531.000,00 € 

Ordentliches Ergebnis  -74.000,00 € 
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Außerordentliche Erträge 0,00 € 

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 

Außerordentliches Ergebnis 0,00 €. 

Die Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht des Lahn-Dill-Kreises erfolgte am  

10. Februar 2022. Als genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die Genehmigung folgenden 

Punkt: 

• Den Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 

nach § 105 HGO bis zu maximal 1.000.000,00 €. 

Eine Darlehensaufnahme ist für 2022 nicht geplant.  

Die Prognose des ordentlichen Ergebnisses weist einen Überschuss in Höhe von knapp 1 Mio. € 
aus. Der sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergebende Cashflow wird auf rund  

2 Mio. € prognostiziert. Die Liquidität wird demnach auch zum 31. Dezember 2022 bei über  

6 Mio. € liegen.  
 

Stellungnahme: 
Die Aussagen im Rechenschaftsbericht spiegeln insgesamt die zukünftige Entwicklung 
sowie deren Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung für die Gemeinde  
Ehringshausen zutreffend wider. 

Darüber hinausgehende Tatsachen, welche die Entwicklung der Kommune wesentlich 
beeinträchtigen können, haben wir bei der Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt. 
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3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

3.1 Gegenstand und Ziel der Prüfung 

Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der 

Verantwortung des Gemeindevorstandes der Gemeinde. 

 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil 

über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, über den Rechenschaftsbericht 

sowie über die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft abzugeben.  

 

Dazu haben wir die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, bestehend aus 

Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen sowie dem 

Anhang und den Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 

2021, auf die Beachtung der für die Rechnungslegung jeweilig gesetzlichen Regelungen (HGO, 

GemHVO und GemKVO) einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung geprüft.  

 

Der Jahresabschluss wurde durch den Gemeindevorstand durch Beschluss vom 27. Juni 2022 auf-

gestellt und von uns am 22. September 2022 als prüfungsfähig festgestellt.  

 

Nach § 128 Abs. 1 HGO ist der Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt sind, 

3. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermö-

gens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

5. der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune darstellt, 

6. der Rechenschaftsbericht eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune ver-

mittelt. 

 
Prüfungsgegenstände waren damit der aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und 

der aufgestellte Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

der Gemeinde. 
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Die kommunale Jahresabschlussprüfung umfasst neben der Prüfung der Buchführung, des  

Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts auch die Prüfung der Einhaltung des Haushalts-

plans, die Einhaltung der maßgebenden Vorschriften für den Haushaltsvollzug sowie die Beurtei-

lung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung. Die Abschlussprü-

fung ist daher auch auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung und der Haushalts-

wirtschaft im Berichtsjahr ausgerichtet (§ 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO). 

 

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrags wurden die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-

ten und der sie ergänzenden Satzungs- und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über die 

Haushaltsplanung, einzelne Posten der Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung, den Vollzug 

des Haushaltsplans, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht sowie die Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetz-

licher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und straf-

rechtlicher Tatbestände nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechen-

schaftsberichts. 

3.2 Art und Umfang der Prüfung 

Wir haben die Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die in den 

Prüfungsleitlinien und Prüfungshilfen des Instituts der Rechnungsprüfer e. V. (IDR) niedergelegten 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 

 

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend 

sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und 

der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Fehlaussagen und Mängeln sind.  

 

Gemäß dem risikoorientierten Prüfungsansatz haben wir eine Prüfungsplanung durchgeführt. 

Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verwaltung und erster ana-

lytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbe-

zogenen internen Kontrollsystems erstellt.  

 

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, 

das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung 

der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der 

Gemeinde Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt. 

 

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzie-

rung und die Angaben im Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht ein. Sie beinhaltet die 

Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesent-

licher Einschätzungen des Gemeindevorstandes der Gemeinde sowie eine Beurteilung der  

Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. 
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Die Prüfungshandlungen waren darauf ausgerichtet, dass Unrichtigkeiten und Unvollständigkei-

ten sowie Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. 

 

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Rechenschaftsberichts waren 

die Vollständigkeit und Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der 

im Verlauf der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie im Einklang 

mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde  

Ehringshausen vermitteln und die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen 

und Risiken von besonderer Bedeutung zutreffend darstellen.  

 

Die Prüfung umfasste Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfun-

gen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeits-

papieren dokumentiert. Bei erforderlichen Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewuss-

ter Auswahl gezogen.  

 

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Einsatz der Mit-

arbeiter wurden unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit be-

stimmt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte mit Unterbrechungen in der Zeit von  

November 2022 bis Januar 2023 durch die Prüfer Martin Vock und Lena Henrich.  

 

Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte und am 21. Juli 2022 mit einem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der  

Gemeinde Ehringshausen. 

 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung und die von 

ihr benannten Mitarbeiter erteilt.  

 

Herr Bürgermeister Jürgen Mock hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses zum  

31. Dezember 2021 am 24. Januar 2023 schriftlich bestätigt. Er hat hierin ferner erklärt, dass der 

Rechenschaftsbericht alle wesentlichen Gesichtspunkte für die Beurteilung der Lage der Gemeinde 

enthält. 
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4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

4.1.1.1 Buchführung 

Die Bücher der Gemeinde Ehringshausen werden nach den Grundsätzen der kommunalen  

doppelten Buchführung in Kommunen (Doppik) geführt. Es gelten die einschlägigen Vorschriften 

des VI. Teils der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung 

(GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO). 

 

Nach den Feststellungen gewährleistet der auf der Grundlage des Kommunalen Verwaltungskon-

tenrahmens (KVKR) erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und über-

sichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. 

 

Die stichprobenhaft geprüften Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht 

erfasst; die Belege wurden ordnungsgemäß verarbeitet, ausreichend erläutert und übersichtlich 

abgelegt. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und aufgestellt.  

 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet nach unseren anhand von 

Stichproben gewonnenen Erkenntnissen eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Ver-

arbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung. Die Bestandsnachweise der Ver-

mögensgegenstände, des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Schulden und der Rechnungsab-

grenzungsposten sind erbracht.  

 

Zur Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten IT-Systeme verweisen wir 

ergänzend auf die nachfolgenden Feststellungen unter Tz. 4.1.1.2. 

 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach den Fest-
stellungen im Rahmen unserer Prüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergän-
zenden satzungsrechtlichen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den 
weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen gewährleisten eine ord-
nungsmäßige Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.  

4.1.1.2 Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der finanzrelevanten IT-Systeme 

Für die Buchführung im geprüften Haushaltsjahr nutzt die Gemeinde weiterhin das ERP-Verfahren 

NewSystemKommunal (NSK) der Fa. Axians Infoma GmbH, Ulm in der von der ekom21 - KGRZ 

Hessen -, Gießen, vertriebenen und gehosteten Version.  
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Im Einsatz befand sich zum Zeitpunkt der Prüfung (19. Januar 2023) die Programmversion Micro-

soft Dynamics 365 Business Central Version newsystem 7 [Release 22.3.6.1] 20.0.44266.44359. 

 

Für das bisherige ERP-Verfahren Infoma newsystem, Version 7, liegt ein Prüfzertifikat 
der TÜVIT GmbH, Essen, vom 17. Dezember 2020 mit einer Gültigkeit bis zum  
30. April 2023 vor. Das von der Gemeinde Ehringshausen eingesetzte Verfahren wurde 
im Jahr 2022 auf eine webbasierte Version (Modern Client) umgestellt. Bis zum Ab-
schluss der Prüfung lag noch keine Information vor, wann für die aktuell genutzte 
Version (Modern Client) es zu einer neuen Zertifizierung bzw. Rezertifizierung kommt. 
Diese wird nach dem Umfang der Modifikationen, wie er sich für die Prüfung darstellt, 
erforderlich. 
 
Zum Prüfungszeitpunkt wurde daher für die Buchführung ein automatisiertes Verfah-
ren genutzt, das in der implementierten Version entgegen § 33 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO 
und § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemKVO noch nicht von einer unabhängigen Prüfungseinrichtung 
fachlich geprüft und testiert sowie vom Bürgermeister freigegeben worden ist. Bis 
zum Abschluss des Prüfungs- und Zertifizierungsprozesses wird der produktive Einsatz 
dieses Systems von uns übergangsweise toleriert. Auf die erhöhte Verantwortung des 
Bürgermeisters für die Ordnungsmäßigkeit des Buchführungsverfahrens weisen wir 
hin. 
 
Das nutzerbezogene Berechtigungskonzept der Gemeinde für das eingesetzte ERP-
Verfahren haben wir im Rahmen dieser Abschlussprüfung nicht geprüft. 
 
Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, dass 
die von der Gemeinde getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen 
geeignet sind, bei sachgerechter Anwendung die Sicherheit der rechnungslegungsre-
levanten Daten und IT-Systeme, insbesondere die vollständige und richtige Erfassung, 
Verarbeitung und Dokumentation sowie Sicherung des Buchungsstoffes zu gewähr-
leisten.  

4.1.1.3 Inventur und Inventar 

Gemäß § 108 Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 35 GemHVO ist die Gemeinde Ehringshausen 

verpflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke, Forderungen und 

Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu 

verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben 

(Inventar). Die körperlichen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche  

Bestandsaufnahme (Inventur) zu erfassen, soweit nicht nach § 36 Abs. 2 GemHVO durch ein  

anderes, GoB-konformes Verfahren gesichert ist, dass der Bestand nach Art, Menge und Wert 

festgestellt werden kann.  
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Nr. 3 der Hinweise zu § 36 GemHVO bestimmt, dass die Buchbestände der Anlagenbuchhaltung 

regelmäßig, typischerweise in einem drei- bis fünfjährigen Rhythmus, mit den tatsächlich vorhan-

denen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens abzustimmen sind. 

 

Für geringwertige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie für Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe ist nach § 35 Abs. 2 GemHVO in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestands-

aufnahme durchzuführen. 

 

Nach Nr. 2 der Hinweise zu § 35 GemHVO ist zur Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Inven-

tur eine Inventuranweisung erforderlich. Eine Inventurrichtlinie liegt bei der Gemeinde Ehrings-

hausen seit dem 2. November 2015 vor. Unter Nummer 5 der Richtlinie ist geregelt, dass jährlich 

eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfolgen hat. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie 

ausgelösten besonderen Umstände im Haushaltsjahr 2021 war eine Bestandsaufnahme zum Stich-

tag 31. Dezember 2021 allerdings nicht möglich.  

 
Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum Stichtag 31. Dezember 2020.  

 

Die örtlichen Festlegungen (Inventurrichtlinien) für die Durchführung der Inventuren 
und die Aufstellung des Inventars sind vorhanden und aktuell. 
 
Im Berichtszeitraum wurde keine Inventur durchgeführt.  

4.1.2 Jahresabschluss 

Die Vermögensrechnung (Bilanz; Muster zu § 49 GemHVO), die Ergebnisrechnung (Muster zu  

§ 46 GemHVO) und die Finanzrechnung (Muster zu § 47 Abs. 2 GemHVO) sowie die Teilergebnis- 

und Teilfinanzrechnungen (Muster zu § 48 Abs. 1 GemHVO) entsprechen in ihrer Gliederung den 

genannten gesetzlichen Vorschriften und vorgeschriebenen Mustern. 

 

Die Prüfung, dass die vorgelegte Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung aus den Daten der 

Buchführung des Haushaltsjahres 2021 korrekt abgeleitet wurden, ergab keine Beanstandungen. 

 

Die Vermögensgegenstände, die Schulden sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die 

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grund-

sätzen ordnungsmäßiger Buchführung (§§ 38 ff. GemHVO) angesetzt und bewertet. Für erkenn-

bare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.  

 

Zusammenfassend kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2021 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften 
Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergän-
zenden satzungsrechtlichen Regelungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestim-
mungen entspricht. 
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4.1.3 Anhang und weitere Anlagen zum Jahresabschluss 

Gemäß § 112 Abs. 4 HGO in Verbindung mit § 52 GemHVO hat die Gemeinde Ehringshausen 

dem Jahresabschluss als Anlagen beizufügen 

1. einen Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erläutern sind, 

mit Übersicht über das Anlagevermögen, die Forderungen, die Rückstellungen und die 

Verbindlichkeiten als Anlagen sowie  

2. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen. 

Die inhaltlichen Anforderungen an den Anhang ergeben sich aus § 50 Abs. 1 GemHVO. Danach 

sind in diesem zunächst die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung 

und der Finanzrechnung zu erläutern (§ 50 Abs. 1 GemHVO). Zusätzlich sind im Anhang insbe-

sondere anzugeben die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Haftungsver-

hältnisse, soweit diese nicht in der Bilanz auszuweisen sind, und Sachverhalte, aus denen sich 

finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 50 Abs. 2 GemHVO). 

 

Der vorgelegte Anhang wurde auf das Vorhandensein der in § 50 GemHVO genannten  

(Mindest-)Angaben geprüft. 

 

Zur Vollständigkeit der Anhangsangaben ergaben sich keine Feststellungen.  
 

Ferner haben wir die dem Jahresabschluss nach § 112 Abs. 4 HGO und § 52 GemHVO beizufü-

genden Anlagen zum Anhang (Übersichten) auf Vollständigkeit geprüft.  

 

Als weitere Anlage ist dem Jahresabschluss eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr 

zu übertragenden Haushaltsermächtigungen, insbesondere die nach Maßgabe des § 21 GemHVO 

und den diesen ergänzenden Bestimmungen der Haushaltssatzung gebildeten Haushalts- /  

Budgetreste, beizufügen. 

 

Der Anhang enthält die gemäß § 50 GemHVO notwendigen Angaben und Erläuterun-
gen der Vermögens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, insbesondere die von der 
Kommune angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze und die sonstigen 
Pflichtangaben. Ferner wird festgestellt, dass die dem Anhang beigefügten Übersich-
ten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und vollständig sind.  

4.1.4 Rechenschaftsbericht 

Der Rechenschaftsbericht ist nach § 112 Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 51 GemHVO zwingen-

der Bestandteil der kommunalen Rechnungslegung und diesem Schlussbericht zusammen mit 

dem Jahresabschluss der Gemeinde Ehringshausen beigefügt. 
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Im Rechenschaftsbericht hat die Gemeinde Ehringshausen gemäß § 51 Abs. 1 GemHVO den Ver-

lauf der Haushaltswirtschaft im Berichtsjahr und die Lage der Kommune unter dem Gesichtspunkt 

der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des 

vorgelegten Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haus-

haltsansätzen zu erläutern. Zudem ist eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.  

 

Ferner soll der Rechenschaftsbericht nach § 51 Abs. 2 GemHVO Angaben enthalten über 

1. den Stand der Aufgabenerfüllung mit Zielsetzungen und Strategien, 

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Ende des Haushaltsjahres eingetreten 

sind, 

3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von beson-

derer Bedeutung; zugrundeliegende Annahmen sind anzugeben, und 

4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investiti-

onen des Haushaltsjahres. 

Der vorgelegte Rechenschaftsbericht wurde auf das Vorhandensein der in § 51 GemHVO genann-

ten (Mindest-)Inhalte geprüft. 

Es wird festgestellt, dass der Rechenschaftsbericht (Kapitel 2 des Jahresabschlusses - 
Anlage 1 zu diesem Schlussbericht) alle in § 51 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO geforderten 
Angaben und Darstellungen enthält. Er entspricht nach den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.  

Die Prüfung ergab ferner, dass der Rechenschaftsbericht 

1. mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen im Einklang steht, 

2. insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde Ehrings-
hausen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vermittelt und 

3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken 
von besonderer Bedeutung zutreffend darstellt. 

 

Uns sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeu-

tung bekannt geworden, über die zu berichten wäre. 
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Gemeinde Ehringshausen. 

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Von Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen wurde an dieser Stelle ab-

gesehen, da sie nicht zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind. 

Wir verweisen insoweit auf die weitergehenden Angaben und Aufgliederungen im Anhang zum 

Jahresabschluss. 

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Jahresabschluss zum  

31. Dezember 2020 unverändert angewandt. 

4.3 Sonstige Aufgliederungen und Erläuterungen zu den einzelnen Rech-
nungen des Jahresabschlusses 

4.3.1 Vermögensrechnung 

In der Vermögensrechnung (Bilanz) wird der Bestand der Vermögensgegenstände und Schulden 

sowie des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungs-

posten der Gemeinde stichtagbezogen abgebildet, wobei die Aktivseite die Mittelverwendung 

und die Passivseite die Mittelherkunft darstellen. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach aufstei-

gender Liquidierbarkeit auf der Aktivseite und zunehmender Fälligkeit auf der Passivseite. 

 

Die Gemeinde Ehringshausen hat die Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021 unter Berück-

sichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Zur Entstehung und 

Zusammensetzung des Jahresergebnisses haben wir in den nachfolgenden Erläuterungen zur  

Ergebnisrechnung im folgenden Abschnitt Stellung genommen. 

 

Wir haben die formelle Richtigkeit der Vermögensrechnung anhand der Summen- und Saldenliste 

und der entsprechenden, im ERP-Verfahren hinterlegten Zuordnungen bzw. Vermögensgliede-

rungscodes geprüft.  

 

Die so durchgeführte Prüfung ergab keine Beanstandungen. 
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Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang 

und im Rechenschaftsbericht der Gemeinde Ehringshausen. 

4.3.2 Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen 

Die Ergebnisrechnung weist den Ressourcenverbrauch (Aufwand) und den Ressourcenzuwachs 

(Erträge) in einer Periode (Haushaltsjahr) aus. Durch die sachbezogene Gliederung informiert die 

Ergebnisrechnung vollständig und klar über Art, Höhe und Herkunft der im Haushalts- / Berichts-

jahr angefallenen Erträge und Aufwendungen. 

 

Wir haben die formelle Richtigkeit der Ergebnisrechnung anhand der Summen- und Saldenliste 

und der entsprechenden, im ERP-Verfahren hinterlegten Zuordnungen bzw. Ergebnisgliederungs-

codes geprüft. 

 

Die Gemeinde hat für das Berichtsjahr 40 produkt- bzw. organisationsbezogene Teilergebnisrech-

nungen gebildet. Diese wurden mit der Ergebnisrechnung abgestimmt. 

 

Die so durchgeführten Prüfungen ergaben keine Beanstandungen. 

 

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 schließt - vor Ergebnisverwendung - mit einem 

positiven Jahresergebnis von 1.328.631,04 € ab. Dieses setzt sich zusammen aus  

- dem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis

in Höhe von 865.648,82 €

und

- dem Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis

in Höhe von 462.982,22 €  
 

Hinsichtlich der Verwendung und Verbuchung der Ergebnisse verweisen wir auf § 106 Abs. 2 

HGO sowie § 23 Abs. 1, §§ 24 und 46 Abs. 3 GemHVO sowie die dazugehörenden Hinweise 

sowie die Erläuterungen unter Tz. 4.3.1 dieses Berichts und im Anhang zum Jahresabschluss. 

 

Die Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses des Berichts- 
jahres wurden buchungsmäßig den jeweiligen Rücklagen aus Überschüssen des  
ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Die Ergebnisverwendung ist sachgerecht erfolgt. 

 

Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang 

und im Rechenschaftsbericht der Gemeinde. 
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4.3.3 Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen 

Die Finanzrechnung (Cashflow-Rechnung) bildet die Zahlungsströme aus den im Jahresabschluss 

erfassten Geschäftsvorfällen und damit die Liquidität der Körperschaft zu einem bestimmten Zeit-

punkt ab. Als grundlegende Kennzahl aus der Finanzanalyse stellt der (operative) Cashflow den 

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit innerhalb einer Periode 

als Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag dar. Er zeigt damit die Fähigkeit der Kommune auf, 

ihre laufenden Aufgaben sowie die Tilgung von Krediten und Investitionen aus eigenen Mitteln 

zu finanzieren. 

 

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres ist 

die Differenz zwischen allen Einzahlungen und Auszahlungen der Periode; er entspricht dem Pos-

ten “Flüssige Mittel“ in der Vermögensrechnung. 

 

Gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO in der bis zum 13. September 2021 geltenden Fassung kann die 

Finanzrechnung bezüglich der Ermittlung des Finanzmittelzuflusses oder Finanzmittelabflusses aus 

der laufenden Verwaltungstätigkeit nach der direkten oder indirekten Methode geführt werden. 

Ab dem Haushalts- / Abschlussjahr 2022 ist nur noch die direkte Version zugelassen.  

 

Bei der direkten Methode (§ 47 Abs. 2 GemHVO) wird die Differenz zwischen den aus der Ver-

waltungstätigkeit entstehenden zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Einzahlungen 

und Auszahlungen) der Periode durch direkte Bebuchung eines Finanzrechnungskontos ermittelt. 

Für die direkte Methode ist Muster 16 zu § 47 Abs. 2 GemHVO verbindlich vorgeschrieben.  

 

Bei der indirekten Methode (§ 47 Abs. 3 GemHVO) wird der Finanzmittelzufluss bzw. -abfluss aus 

der Verwaltungstätigkeit ermittelt, indem ausgehend vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 

die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. Erträge eliminiert werden. Die Gliederung rich-

tet sich nach Muster 17 zu § 47 Abs. 3 GemHVO. 

 

Die Gemeinde Ehringshausen führt die Finanzrechnung nach der direkten Methode. 

 

Wir haben die formelle Richtigkeit der Finanzrechnung anhand der Summen- und Saldenliste und 

der entsprechenden, im ERP-Verfahren hinterlegten Zuordnungen bzw. Finanzgliederungscodes 

geprüft.  

 

Die so durchgeführte Prüfung ergab keine Beanstandungen. 
 

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe 

von 7.080.173,39 € ab und stimmt mit dem in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Bestand 

an flüssigen Mitteln (Aktiva, Pos. 2.4) überein. 

 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/kennzahl/kennzahl.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/finanzanalyse/finanzanalyse.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/investitionen/investitionen.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/einzahlung/einzahlung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/auszahlung/auszahlung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/periode/periode.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/einnahmen/einnahmen.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/einnahmen/einnahmen.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/periode/periode.htm
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Aus der Gegenüberstellung 

des Zahlungsmittelsaldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.701.820,88 €

und

der Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten

(ohne die Tilgung von Liquiditätskrediten) in Höhe von 187.525,83 €

ergibt sich ein Saldo in Höhe von 2.514.295,05 €

 
Die Verwaltungstätigkeit im Berichtsjahr führte mithin zu einem Zahlungsmittelzufluss. 

 

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war am Ende des  
Berichtsjahres 2021 positiv. Der Gemeinde war es dadurch möglich, die ordentliche 
Tilgung von Kreditverpflichtungen aus eigenen Mittel zu finanzieren.  

 

Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang 

und im Rechenschaftsbericht der Gemeinde.  
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5 Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 

5.1 Grundsätzliche Feststellungen 

In unsere Berichterstattung ist auch die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft im geprüften 

Haushaltsjahr einzubeziehen. In diesem Rahmen haben wir zu bewerten, ob die Haushaltswirt-

schaft insgesamt den geltenden gesetzlichen und satzungsrechtlichen Vorschriften entsprochen 

hat, insbesondere die Festsetzungen von Haushaltssatzung und Haushaltsplan eingehalten wur-

den.  

 

Die durchgeführten Prüfungshandlungen erfolgten in Anlehnung an die Regelungen zur Ord-

nungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft, die in der Prüfungsleitlinie 720 des IDR niedergelegt 

sind. 

 

Wir haben uns anhand verschiedener Fragenkataloge sowie konkreter haushaltsrechtlicher Prü-

fungen ein Gesamturteil zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft im Berichtsjahr gebildet. 

 

In diesem Zusammenhang wurden 

▪ die haushaltswirtschaftliche Organisation, 

▪ die haushaltswirtschaftlichen Instrumente und Prozesse und 

▪ die haushaltswirtschaftliche Lage  

stichprobenhaft betrachtet, analysiert und geprüft. Auf die haushaltswirtschaftliche Lage der 

Kommune wird im Rahmen dieses Berichtsabschnitts nur eingegangen, soweit dazu Bewertungen 

nicht bereits im Rahmen der Feststellungen zur Rechnungslegung vorgenommen wurden. 

 

Die Themenbereiche wurden anhand einer Checkliste, teilweise in Form eines Interviews, abge-

prüft. Über die getroffenen Feststellungen, soweit diese für die Beurteilung der Ordnungsmäßig-

keit der Haushaltswirtschaft wesentlich sind, wird unter der nachfolgenden Tz. 5.3 berichtet. 

 

Der Verwaltung haben wir nach Abschluss der Prüfungshandlungen ferner verschiedene Hinweise 

und Empfehlungen gegeben. 

5.2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 

Nach § 95 HGO bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde 

Ehringshausen. Er ist nach Maßgabe der HGO, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und 

den hierzu ergangenen Hinweisen und Erlassen für die Haushaltsführung verbindlich. 

 

Die für das Berichtsjahr erlassene Haushaltssatzung vom 28. Januar 2021 enthält im Überblick 

folgende Festsetzungen: 
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Haushalts-/

Abschlussjahr 1)

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge 19.608.000 €

./. Gesamtbetrag der Aufwendungen 19.810.000 €

Saldo -202.000 €

Außerordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge 0 €

./. Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 €

Saldo 0 €

Überschuss / Fehlbedarf (-) -202.000 €

Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 976.900 €

Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.660.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.521.000 €

Saldo -1.861.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 500.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 250.000 €

Saldo 250.000 €

Zahlungsmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-) des Haushaltsjahres -634.100 €

Kreditermächtigung für Investitionen u. Investitionsförd.-maßnahmen

Gesamtbetrag 500.000 €

Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 

Gesamtbetrag 155.000 €

Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Höchstbetrag 1.000.000 €

Umlagehebesätze

Grundsteuer A 420,00%

420,00%

380,00%

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

 
 
1) Ansätze einschließlich etwaiger Veränderungen durch Nachtragshaushaltsplan 
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In § 8 der Haushaltssatzung für das Berichtsjahr finden sich folgende weitere, für die Beurteilung 

der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft relevante Festsetzungen und Vorschriften, insbe-

sondere 

• der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen 

oder Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 5% des veranschlagten 

Gesamtbetrags der Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. der gesamten Auszahlun-

gen (Finanzhaushalt) festgesetzt; 

• überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO bis zu einem Be-

trag von 30.000,00 € sowie außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 
einem Betrag von 15.000,00 € gelten als unerheblich. In diesen Fällen wird der Gemein-

devorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Aus-

zahlungen zu erteilen. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung davon als-

bald Kenntnis zu geben; 

• Investitionen gem. § 12 GemHVO gelten ab einem Betrag von 100.000,00 € als Vorha-

ben von erheblicher finanzieller Bedeutung. 

Für Einzelheiten wird auf die Haushaltssatzung des Berichtsjahres verwiesen.  

 

Wir stellen fest, dass die Haushaltssatzung alle nach § 94 HGO erforderlichen Angaben 
enthält und ihre Form den gesetzlichen Vorgaben entspricht.  

 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 28. Januar 2021 durch die Gemein-

devertretung beschlossen und am 10. Februar 2021 der Aufsichtsbehörde in Papierform vorge-

legt. 

 

Gemäß § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO (§ 97 Abs. 4 HGO a. F.) soll der Aufsichtsbehörde die der Ver-

tretungskörperschaft beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens am  

30. November des Vorjahres vorgelegt werden. 

 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Aufsichtsbehörde verspä-
tet vorgelegt. 

 

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen 

sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept 

aufzustellen (§ 92a HGO). Es ist von der Vertretungskörperschaft der Gemeinde zu beschließen 

und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung zur Genehmigung vorzulegen. 

 

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO gilt der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn 

 

1.  der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 

im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch 

die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und 
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2.  im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit min-

destens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie 

an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen 

zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen 

gedeckt sind. 

 

Der am 28. Januar 2021 beschlossene Haushalt 2021 der Gemeinde Ehringshausen war 
nicht ausgeglichen. 
 
Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 
202.000,00 € ausgewiesen. Der Ausgleich konnte durch die Inanspruchnahme von Mit-
teln der Rücklagen aus Vorjahren (§ 24 Abs. 2 GemHVO) sichergestellt werden. Der 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat auch die Auszahlungen für die ordent-
liche Tilgung überstiegen. Der Ergebnishaushalt gilt somit im weiteren Sinne als aus-
geglichen. 
 
Eine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 92a HGO war somit nicht 
erforderlich. 
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5.3 Einzelfeststellungen zur Haushaltswirtschaft 

5.3.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Gemeindevorstand und Verwaltung sind grundsätzlich an die im Haushaltsplan veranschlagten 

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gebunden. Abweichungen von den Planansätzen 

lassen sich in der Praxis jedoch nicht immer vermeiden. Besteht keine Deckungsfähigkeit im Sinne 

von §§ 19 und 20 GemHVO, ist für einen Mehrbedarf nach den Regelungen für über- bzw.  

außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen (§ 100 HGO) zu verfahren, sofern wegen 

der Höhe oder Folgen des Mehrbedarfs keine Nachtragssatzung zu erlassen ist (§ 98 HGO).  

 

Nach § 100 Abs. 1 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur 

zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 

Über die Leistung dieser Aufwendungen bzw. Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand, 

soweit die Gemeindevertretung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Aus-

zahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der 

Gemeindevertretung; im Übrigen ist diese davon alsbald in Kenntnis zu setzen. 

 

Die Gemeinde Ehringshausen hat in ihrem Haushalt verschiedene Regelungen bezüglich der  

Deckungsfähigkeit von Ansätzen getroffen. Ferner wurde in § 8 der Haushaltssatzung für das Jahr 

2021 die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben bestimmt 

und damit die Entscheidungsbefugnis beider Organe sowie die Abgrenzung ihrer Zuständigkeiten 

verbindlich festgelegt.  

 

Zur Feststellung von etwaigen, nach Anwendung der Deckungsregeln sich ergebenden Über-

schreitungen haben wir einen Plan- / Ist-Vergleich auf der Ebene der Teilhaushalte durchgeführt. 

5.3.1.1 Einhaltung Ergebnishaushalt 

Nach unseren Feststellungen sind in nachfolgenden Teilhaushalten die Ansätze überschritten wor-

den, so dass hier jeweils zum Bilanzstichtag über- und/oder außerplanmäßige Aufwendungen zu 

verzeichnen waren: 

 

Festgestellter Betrag der 
Überschreitung

€
0103 Finanz- und Kassenwesen 2.069,59

0601 Tageseinrichtungen für Kinder 20.702,30

1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 2.605,20

1303 Friedhofs- und Bestattungswesen 11.592,41

1501 Wirtschaftsförderung 50,00

Summe 37.019,50

Bezeichnung TeilhaushaltTeilhaushalt / Budget

 
 

 



 
 

 

 

Schlussbericht Jahresabschluss 2021 Seite 29 
Gemeinde Ehringshausen  

 

5.3.1.2 Einhaltung Finanzhaushalt und Verpflichtungsermächtigungen 

Im Finanzhaushalt ergaben sich nach den durchgeführten Prüfungen folgende über- oder außer-

planmäßigen Auszahlungen: 

 

Festgestellter Betrag der 
Überschreitung

€
Auszahlungen für Investitionen

Überplanmäßige Auszahlung
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.020,80

Summe 1.020,80

Bezeichnung TeilhaushaltTeilhaushalt / Budget 

 

5.3.1.3 Zusammenfassende Bewertung 

Es wird festgestellt, dass entgegen der Bestimmung des § 100 Abs. 1 HGO eine vorhe-
rige Beschlussfassung über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen in Höhe von insgesamt 38.040,30 € unterblieben ist.  

Nach § 100 Abs. 3 HGO ist ein Beschluss des zuständigen Organs bereits dann erfor-
derlich, wenn sich abzeichnet, dass eine nicht durch Deckungsfähigkeit aufzufangende 
Überschreitung von Budgetansätzen droht. 

Wir bitten um zukünftige Beachtung. 

5.3.2 Übertragung von Haushaltsansätzen in das Folgejahr 

Die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen richtet sich nach § 21 GemHVO und etwaigen, auf 

dieser Grundlage ergangenen ortsrechtlichen Festlegungen im Haushaltsplan (Haushaltsver-

merke). 

 

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets kraft Haushalts-

vermerk für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ansätze bleiben, sofern nichts anderes 

bestimmt ist, bis längstens zum Ende des zweiten auf das Abschlussjahr folgenden Haushaltsjahres 

verfügbar. 

 

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen des Finanzhaushalts bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck 

verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des 

Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt wer-

den kann. 

 

Soweit Haushaltsermächtigungen des Haushalts- / Abschlussjahres nach § 21 GemHVO in das 

folgende Haushaltsjahr übertragen werden, sind diese in einer gesonderten Anlage zum Jahres-

abschluss darzustellen (§ 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO).  
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Die Gemeinde Ehringshausen hat von der gesetzlichen Möglichkeit der Übertragung nach Maß-

gabe der folgenden Erläuterungen grundsätzlich Gebrauch gemacht. Die nach § 112 Abs. 4 Nr. 2 

HGO erforderliche Übersicht über die Haushaltsübertragungen ist als Anlage 3.2 dem Jahresab-

schluss beigefügt. 

 

Nach der vorliegenden Aufstellung der Haushaltsübertragungen wurden Haushaltsansätze des 

Abschlussjahres und ggf. im Finanzhaushalt zusätzlich aus Haushaltsansätzen der Vorjahre 

▪ für Aufwendungen des Ergebnishaushalts in Höhe von 0,00 € 

▪ für investive Auszahlungen des Finanzhaushalts in Höhe von  4.657.532,16 € 

in das folgende Haushaltsjahr 2022 übertragen. 

 

Zur Übertragung von Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2021 und ggf. aus Vor-
jahren in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO stellen wir fest: 
 
Die Übertragungen von Ansätzen in das Folgejahr wurden anhand der Buchungen auf 
den jeweiligen Sachkonten mit der Finanzbuchhaltung und den Haushaltsansätzen ab-
gestimmt. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

5.3.3 Inanspruchnahme der Kreditermächtigung für Investitionskredite 

5.3.3.1 Kreditaufnahme im Haushaltsjahr  

In der Haushaltssatzung für das Haushalts- / Berichtsjahr wurden Kreditaufnahmen für Investitio-

nen, Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 500.000,00 € veranschlagt. 

 

Gemäß § 103 Abs. 2 HGO hat die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 17. März 2021 den 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.  

 

Im Berichtsjahr wurden von der Gemeinde keine Kredite aufgenommen.  
 

Die haushaltsrechtliche Prüfung der Kreditaufnahmen führte zu keinen Beanstandun-
gen. 

5.3.3.2 Übertragung von Kreditermächtigungen in das Folgejahr 

Nach § 103 Abs. 3 HGO gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr 

folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig be-

kannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. 
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Zum Jahresabschluss 2021 stand der Gemeinde noch die nicht in Anspruch genomme-
nen Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 1.030.000,00 € zur Verfügung. Die nicht 
in Anspruch genommene Ermächtigung aus dem Vorjahr gilt noch bis zur Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung 2022. 

Von der Ermächtigung des laufenden Jahres (vgl. Tz. 5.3.3.1) wurde im Berichtsjahr 
kein Gebrauch gemacht. 

Der nach § 103 Abs. 3 HGO im folgenden Haushaltsjahr (2022) noch verfügbare Rest-
betrag der Kreditermächtigung beträgt 500.000,00 €. 

5.3.4 Inanspruchnahme des Höchstbetrages für Liquiditätskredite 

In der Haushaltssatzung für das geprüfte Haushaltsjahr wurde der Höchstbetrag der Kredite zur 

Liquiditätssicherung (Liquiditäts- / Kassenkredite) für das Haushalts- / Berichtsjahr auf 

1.000.000,00 € festgesetzt. Der Höchstbetrag bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Ge-

nehmigung durch die Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 2 Satz 3 HGO).  

 

Diese hat mit Verfügung vom 17. März 2021 den satzungsmäßigen Höchstbetrag in voller Höhe 

genehmigt.  

 

Zum 31. Dezember 2021 valutierten keine Liquiditätskredite (einschließlich etwaiger Kontokor-

rentkredite). 

 

Es wurde ferner geprüft, ob der satzungsmäßige aufsichtsbehördlich genehmigte Höchstbetrag 

für Liquiditätskredite auch unterjährig eingehalten wurde. Hierbei ergaben sich keine Beanstan-
dungen. 

Im geprüften Haushaltsjahr wurden keine Kassen- / Liquiditätskredite aufgenommen. 

 

Die Liquidität der Gemeinde war im Berichtsjahr nach den stichprobenhaften Prüfun-
gen eigenwirtschaftlich gegeben.  

5.3.5 Prüfung fremder Zahlungsmittel (§ 15 GemHVO) 

Fremde Zahlungsmittel sind gem. § 58 Nr. 10 GemHVO Zahlungsmittel, die für Dritte lediglich 

vereinnahmt und verausgabt (verauslagt) werden und nach § 15 GemHVO nicht im Haushaltsplan 

zu veranschlagen sind. Die daraus resultierenden Ein- und Auszahlungen sind jedoch der Finanz-

rechnung der empfangenden bzw. leistenden Kommune (Muster 16 bzw. 17 zu § 47 GemHVO) 

im Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen zu erfassen.  

 

Sind diese bis zum Bilanzstichtag noch nicht vollständig abgewickelt bzw. mit dem zuständigen 

Aufgabenträger abgerechnet, werden in der Vermögensrechnung (Bilanz)  

▪ im Namen und auf Rechnung für den endgültigen Aufgabenträger vereinnahmte Zah-

lungsmittel als sonstige Verbindlichkeit und  
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▪ verausgabte Zahlungsmittel als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen 

bilanziert. 

 

Durch diese Vorgaben ist eine Trennung der fremden von den eigenen Zahlungsmitteln (insbe-

sondere bei treuhänderisch verwalteten Geldern) gewährleistet. 

 

Die einzelnen Konten der fremden Zahlungsmittel im Haushaltsjahr 2021 wurden mit 
der Summen- und Saldenliste abgestimmt und stichprobenartig geprüft. 
Dabei ergaben sich keine Beanstandungen. 

5.3.6 Prüfung von Auftragsvergaben 

Im Rahmen der Prüfung des vorliegenden Jahresabschlusses wurde exemplarisch folgende 

Vergabe anhand ordnungsgemäß ausgewählter Stichproben daraufhin geprüft, ob die vergabe-

rechtlichen Verfahrensvorschriften im Wesentlichen beachtet wurden.  
 

• Dorfplatz Katzenfurt 

Es ergaben sich keine berichtspflichtigen Feststellungen. 
Der Verwaltung haben wir verschiedene Hinweise und Empfehlungen gegeben.  
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6 Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes und 
Schlussbemerkungen 

An die Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen: 

6.1 Prüfungsurteile 

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss sowie zum Rechenschaftsbericht 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Ehringshausen, bestehend aus der Ver-
mögensrechnung zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung und der Finanzrech-
nung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie den 
Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Rechenschaftsbericht der Gemeinde Ehrings-
hausen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den ge-
setzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schul-
den- und Finanzlage der Gemeinde Ehringshausen zum 31. Dezember 2021 sowie 
ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

und 

vermittelt der dem Jahresabschluss beigefügte Rechenschaftsbericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen 
steht der Rechenschaftsbericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den gesetzlichen Vorschriften und stellt die voraussichtliche Entwicklung mit ihren 
wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend dar. 

Gemäß § 128 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 HGO erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Rechen-
schaftsberichtes geführt hat. 

 

Eingeschränktes Prüfungsurteil zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses haben wir die Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ehringshausen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse hat 
die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen der im folgenden Ab-
schnitt „Grundlage für die Prüfungsurteile“ genannten Feststellungen insgesamt den 
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprochen. 

Im Rahmen der stichprobenartig durchgeführten Prüfungen wurden mit Ausnahme 
der im folgenden Abschnitt genannten Einschränkung keine Sachverhalte festgestellt, 
dass den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht entspro-
chen wurde.  

Die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Ehringshausen ist auf der Grundlage 
der Verhältnisse des Abschlussjahres geeignet, die stetige Erfüllung der der Gemeinde 
obliegenden Aufgaben zu gewährleisten. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Rechenschaftsbericht 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts in Übereinstim-

mung mit §§ 128 Abs. 1 und § 131 Abs. 1 HGO unter Beachtung der vom Institut der Rechnungs-

prüfer e. V. (IDR) aufgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Rechnungsprüfungsamtes für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschafts-

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.  

 

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften1 haben wir bei der Durchführung der Prüfung eine 

von der Körperschaft weisungsunabhängige Stellung; die Bestimmungen über die persönliche Un-

abhängigkeit der Leitung und der Prüfer/innen des Rechnungsprüfungsamtes sind beachtet. Wir 

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Rechenschafts-

bericht zu dienen. 

Grundlagen für das eingeschränkte Prüfungsurteil zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirt-

schaft 

Wir haben unsere Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft im Berichtsjahr in 

Übereinstimmung mit § 128 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO unter Beachtung der 

vom IDR aufgestellten Grundsätze für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

(IDR L 720) durchgeführt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser eingeschränktes Prüfungsurteil zur 

Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft zu dienen. 

 

 
1 § 130 Abs. 3 und 4 HGO 



 
 

 

 

Schlussbericht Jahresabschluss 2021 Seite 35 
Gemeinde Ehringshausen  

 

Aufgrund der folgenden, unter Tz. 5.3.1 des Schlussberichts näher erläuterten Feststellungen  

haben wir das Prüfungsurteil zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft eingeschränkt:     

 

• Es wird festgestellt, dass entgegen der Bestimmung des § 100 Abs. 1 HGO eine vorherige 

Beschlussfassung über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-

gen in Höhe von insgesamt 38.040,30 € unterblieben ist.  

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und der Vertretungskörperschaft für 
den Jahresabschluss, den Rechenschaftsbericht und die Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft 

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und der Vertretungskörperschaft für den Jahresab-

schluss und den Rechenschaftsbericht 

Der gesetzliche Vertreter der Körperschaft - Magistrat/Gemeindevorstand, dieser handelnd durch 

den Bürgermeister als für das Finanzwesen zuständiges hauptamtliches Mitglied - ist verantwort-

lich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gemeindehaushaltsrechtlichen und den sie 

ergänzenden erlass- und satzungsrechtlichen Vorschriften entspricht und dafür, dass der Jahres-

abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Kör-

perschaft vermittelt.  

 

Ferner sind der gesetzliche Vertreter und die für ihn handelnden Personen verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-

führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 

ist. 

 

Die Vertretungskörperschaft als Aufsichtsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rech-

nungslegungsprozesses des Verwaltungsorgans (Gemeindevorstand) zur Aufstellung des Jahres-

abschlusses, wofür sie sich insbesondere des Rechnungsprüfungsamtes (Abteilung Revision) be-

dient. Außerdem sind der gesetzliche Vertreter und die für sie handelnden Organe verantwortlich 

für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Körperschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-

klang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-

gen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind der gesetzliche Vertreter und die für ihn han-

delnden Organe verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-

wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts in Übereinstimmung mit 

den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende angemes-

sene Nachweise für die Aussagen im Rechenschaftsbericht erbringen zu können. 

 

Die Vertretungskörperschaft ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-

zesses zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. 



 
 

 

 

Seite 36 Schlussbericht Jahresabschluss 2021 

 Gemeinde Ehringshausen 

 

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

Der Gemeindevorstand als gesetzlicher Vertreter und seine für ihn im Haushalts- und Rechnungs-

wesen handelnden Mitglieder (Bürgermeister bzw. Kämmerer) sind verantwortlich für die Aufstel-

lung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans entsprechend den kommunalrechtlichen Vor-

schriften (§§ 92 ff. HGO) sowie den Vollzug der von der Vertretungskörperschaft beschlossenen 

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan unter Beachtung der gesetzlichen Grundsätze und satzungs-

mäßig beschlossenen Bewirtschaftungsgrundsätzen einschließlich der Deckungs- und Übertra-

gungsregelungen, insbesondere der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der vollständigen 

und zeitnahen Einnahmebeschaffung und des Forderungsmanagements. Dabei sind für die Er-

träge bzw. Einzahlungen sowie Aufwendungen bzw. Auszahlungen die jeweils geltenden haus-

haltsrechtlichen und fachgesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Abgabenrecht, zu beach-

ten.  

 

Ferner ist die für den gesetzlichen Vertreter handelnde Behördenleitung verantwortlich für die 

Regelungen und Kontrollen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Ordnungsmä-

ßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr in Übereinstimmung mit den ge-

setzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen sicherzustellen. 

Dies schließt auch die regelmäßige Berichterstattung über den Haushaltsvollzug gegenüber der 

Vertretungskörperschaft und der Aufsichtsbehörde ein. 

Verantwortung des Rechnungsprüfungsamtes für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Rechenschaftsberichts sowie für die Prüfung der Ordnungsmä-
ßigkeit der Haushaltswirtschaft 

Verantwortung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts 

Unsere Aufgaben und Zielsetzungen sind es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 

Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  

falschen Angaben ist, und ob der Rechenschaftsbericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Körperschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 

sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie ein Prüfurteil zum Jahresabschluss und zum Rechenschaftsbericht zu bilden, die in 

einem Bestätigungsvermerk als abschließendes Ergebnis der Abschlussprüfung zusammengefasst 

sind. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 128 Abs. 1 und § 131 Abs. 1 HGO unter Beachtung der vom Institut der 

Rechnungsprüfer (IDR) aufgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Angaben können aus 

Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
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vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 

dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen. 

 

Während der Prüfung gemäß § 128 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 und § 131 Abs. 1 HGO unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 

bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-

nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 

zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 

bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das  

Außerkraftsetzen oder Umgehen interner Kontrollen beinhalten können; 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Rechenschaftsberichts relevanten Vor-

kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 

Umständen angemessen sind, ohne ein umfassendes Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des 

internen Kontrollsystems der Körperschaft abzugeben; 

• beurteilen wir die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter und den für ihn handeln-

den Organmitgliedern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 

der vom gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben; 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäfts-

vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Körperschaft vermittelt; 

• beurteilen wir den Einklang des Rechenschaftsberichts mit dem Jahresabschluss, seiner 

Übereinstimmung mit den für ihn geltenden gesetzlichen Vorschriften und das von ihm 

vermittelte Bild von der Lage der Körperschaft; 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den vom gesetzlichen Vertreter und den für ihn han-

delnden Organen dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Rechenschaftsbericht 

durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbe-

sondere die den zukunftsorientierten Angaben vom gesetzlichen Vertreter zugrunde geleg-

ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-

orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-

kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht 

ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 

von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit der Behörden- bzw. Verwaltungsleitung und den leitenden Mitarbeitern der Ver-

waltung unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-

same Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Abschlussprüfung feststellen. 

Verantwortung für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft  

Unsere Aufgaben und Zielsetzungen sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die 

Haushaltswirtschaft im geprüften Haushaltsjahr insgesamt den geltenden gesetzlichen Vorschrif-

ten entsprochen hat. Dazu ist festzustellen, ob bei der Planung und dem Vollzug der Haushalts-

wirtschaft ordnungsmäßig verfahren wurde, insbesondere, dass bei den von der Körperschaft zu 

verwaltenden Erträgen bzw. Einzahlungen sowie Aufwendungen bzw. Auszahlungen die gelten-

den formellen und materiellen Rechtsvorschriften beachtet wurden und die von der Verwaltung 

getroffenen Entscheidungen zweckmäßig waren. Die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

umfasst dabei auch die sparsame und wirtschaftliche Verwaltung des den gesetzlichen Vertretern 

der Körperschaft anvertrauten öffentlichen Vermögens. Über das Ergebnis der Prüfung der Ord-

nungsmäßigkeit ist ein eigenständiges Prüfurteil zu bilden, das mit dem Prüfurteil zum Jahresab-

schluss und zum Rechenschaftsbericht in diesem Bestätigungsvermerk als abschließendes Ergebnis 

der Abschlussprüfung zusammengefasst ist. 

 

Die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft beurteilen wir entsprechend § 128 Abs. 1 Nr. 1 

und § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO sowie den Vorschriften der GemHVO und GemKVO unter Beachtung 

der vom IDR aufgestellten Prüfungsleitlinien. Durch die Prüfung haben wir uns ein Urteil darüber 

zu bilden, ob  

• die neben den Vorschriften für den Jahresabschluss geltenden Bestimmungen für die Planung 

und den Vollzug des Haushalts beachtet wurden, insbesondere die Vorschriften der allgemei-

nen Haushaltsgrundsätze der HGO sowie die Planungs-, Deckungs- und Übertragungsgrund-

sätze; 

• die Festsetzungen der Haushaltssatzung bezüglich der satzungsmäßigen Ermächtigungen und 

des Haushaltsplans unter Beachtung der von der Vertretungskörperschaft mit dem Haushalts-

plan beschlossenen Deckungsregelungen eingehalten wurden;  

• bei der Realisierung der Erträge und Einzahlungen und der Leistung von Aufwendungen und 

Auszahlungen anhand von durchgeführten Stichproben die gesetzlichen, ortsrechtlichen oder 

verwaltungsinternen Vorschriften, insbesondere des Gemeindehaushalts-, Abgaben- und 

Vergaberechts, beachtet wurden; 

• dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprochen wurde, und ob die haushaltswirt-

schaftliche Lage der Körperschaft geeignet ist, eine nachhaltige, d. h. stetige Aufgabenerledi-

gung sicherzustellen. 
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6.2 Schlussbemerkungen 

Den vorstehenden Schlussbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-

schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen  

(IDR L-260 und ergänzend IDW PS 400 n. F. und PS 405).  

 

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Rechenschaftsberichts 

in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten  

Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hinge-

wiesen wird.  

 
 
Wetzlar, den 24. Januar 2023 

 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises 

Abteilung Revision (Rechnungsprüfungsamt) 

 

 

 

gez.     gez.  

Martin Vock    Lena Henrich 

Prüfer     Prüferin  

 

 

 

 

Dieter Kröckel 

Abteilungsleiter  

dkroeckel
2023.03.29 14:15:09 +
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Anlage zum Schlussbericht 

Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Ehringshausen 

Aufstellung, textlicher Inhalt und Ausgestaltung des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen und 

des Rechenschaftsberichts liegen in der Verantwortung des Gemeindevorstandes der Gemeinde 

Ehringshausen. 

 

Dies gilt auch, soweit der Verwaltung nach Abschluss der Prüfung Überarbeitungshinweise gege-

ben wurden. Die Übernahme der von uns empfohlenen Korrekturen in den Jahresabschluss und 

in die Anlagen zum Jahresabschluss wurden aus prüfungsökonomischen Gründen nicht geprüft. 
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